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Über “Demokratie als Bauherrin“ wollte im Sommer 1992 Un-
ter den Linden - genauer unter den Kastanien - also neben der Uni-
versität, Willy Brandt sprechen. Er ist dazu nicht mehr gekommen.
Demokratie als Bauherrin dient als Topos der Ta g e s p o l i t i k1, als
Beschwörungsformel von Architekten, Stadtplanern, Politolo-
g e n2, Architektur- und Kulturkritikern.3 Die unemanzipierte Fas-
sung des Themas „Demokratie als Bauherr“ war Gegenstand ei-
ner viel zitierten Berliner Rede des Kron-Juristen der SPD und
nicht sehr glücklichen Wissenschaftssenators Adolf Arndt.4

Warum heute dieses Thema - natürlich in der emanzipierten Fas-
sung - an der Universität als Antrittsvorlesung des Inhabers des
Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Verwaltungs-
wissenschaften?  Nun, die Verwiesenheit von Staatsrecht und De-
mokratie, von Baurecht, also Verwaltungsrecht und Bauen, ist
evident. Die Verwaltungswissenschaften mögen es rechtfertigen,
über den Tellerrand des Nur-Juristischen hinauszuschauen; zumal
der Schluß von der Staatsform auf die ihr gemäße Stadtplanung,
aber auch die ihr gemäßen Bauwerke, so alt ist  wie die Demo-
kratie. Platon5 und Aristoteles6 haben beide für verschiedene
Staatsformen Idealstädte entworfen, haben Vertikale und Hori-
zontale, Turm- und Flachbau, Monarchie und Aristokratie einer-
seits und Demokratie andererseits zugeordnet. Da wir uns nicht
in Utopia verlieren wollen - trotz der Entsprechungen von kom-
munistischer Gesellschaft und idealem Städtebau, aufgestellt
vom katholischen Autor7 und Lordkanzler, der den Märtyrertod
starb, - trotz dieser Entsprechungen also, müssen wir das Thema
radikal eingrenzen. Der erste Teil wird, anknüpfend an den Be-
griff „Bauherrin“, durchaus im Sinne des Bauordnungsrechtes
auf einzelne Bauwerke ausgerichtet und in erster Linie auf sol-
che, die staatliche Institutionen beherbergen. Ausgegrenzt wer-
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den also für das „Bauen in der Demokratie“ - eine unter Archi-
tekten und Stadtplanern beliebte Variante unseres Themas - so
zentrale Rechtsfragen wie

- die Bodenfrage, also Kommunalisierung des Bodens, Bod-
e n v o rratspolitik, Abschöpfung von Planungsgewinnen,

- das Recht der Stadtplanung einschließlich etwa der in Berlin
u n d allen neuen Ländern besonders wichtigen Stadtsanierung 
oder der angesichts des Außen- und Binnenwanderungsdrucks
u n v e r m e i dlichen Errichtung neuer Vorstädte anstelle der ver-
pönten Entlastungsstädte auf der grünen Wiese und schließlich

- die staatliche und kommunale Wohnungsbaupolitik bis hin zu
ihrer Determinierung durch eine entsprechende Staatszielbe-
stimmung oder ein entsprechendes soziales Grundrecht auf
Wohnen. Fragen, die bei der Verfassungsgebung in den neuen
Ländern und in der Gemeinsamen Verfassungskommission von
Bundestag und Bundesrat eine Rolle gespielt haben.

Erst im zweiten kürzeren Teil werde ich die Begrenzung auf das
Einzelbauwerk aufgeben und seine Umgebung, seine Auswir-
kungen auf Stadtgestalt und Nutzer einbeziehen.

I.

Vor der Wende, zum 40jährigen Bestehen der Bonner Bundesre-
publik, hat Johannes Groß festgestellt: „In 40 Jahren wachsenden
Wohlstandes hat der Staat Bundesrepublik nicht ein einziges Ge-
bäude von architektonischem Rang errichtet.“8 Nach der Wende
wird derselbe Autor konkreter: „Der neue Plenarsaal des Bun-
destages in Bonn ist das definitive Signal für den Umzug nach
Berlin in den Reichstag. In seiner gelassenen Luftigkeit, der Of-
fenheit nach allen Seiten ein Monument der Ideale der 60er und
70er Jahre, der alten Bundesrepublik; ein wunderschöner Annex
zur Bundesgartenschau nebenan. Es ist die Architektur geworde-
ne Verneinung der Möglichkeit des Ernstfalles.“9 Eine ähnliche
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Engführung von Architektur und einem spezifischen Staatsver-
ständnis findet sich auch bei Josef Isensee. Unter der Überschrift
„Das bundesdeutsche Untermaß an Staatsrepräsentation“ stellt er
fest,10 „die Bonner Republik ... erborgt ihre Repräsentation beim
geistlichen Monarchen aus der Verfassungsepoche des aufge-
klärten Absolutismus ... Die bauliche Mimikry der bundesdeut-
schen Staatlichkeit ist scheinbar ein Tribut an die demokratische
Egalität. Der demokratische Staat, der die Gesamtheit der Bürger
repräsentiert, steht den Bürgern als Individuen und ihren gesell-
schaftlichen Organisationen nicht gleich ... Die Flucht vor bauli-
cher Publizität ist Flucht vor demokratischer Öffentlichkeit.“ All-
gemeiner noch und schärfer ist Wolf J. Siedlers11 zur Verteidigung
des „preußischen Corsos“ - Linden und Schloß in Berlin -
gemünztes Verdikt: die auf Zustimmung angewiesene Demokra-
tie und die moderne Architektur insgesamt vermöchten, anders
als geschmackssichere einzelne Bauherrn früherer Zeiten, nicht
mehr zu bauen als „Behälter für Angestellte“.

„Ein Haus legt immer auch ein politisches Geständnis ab.“ Dieses
Bekenntnis seines Kollegen Hugo Häring hat sich der Architekt des
Bonner Bundestagsgebäudes zu eigen gemacht.1 2 Wie sehr wird
ihm dann das Urteil eines Architekturkritikers gefallen haben.
„Dieser Bau ist das platonische Idealbild dessen, was wir nach den
Jahren der NS-Diktatur an Gemeinschaftlichkeit, an Staat also, er-
bracht haben: Offenheit, Recht, Freiheitlichkeit ... die Botschaft
lautet: Freiheit, Gelassenheit, unprätentiöse Selbstsicherheit und
Großzügigkeit. Es mag ehrwürdigere Parlamente geben, ein frei-
heitlicheres, ein demokratischeres wird sich kaum finden lassen.“1 3

Die vom Architekten betonte, in Korrelation zur Demokratie ge-
stellte Entwurfsphilosophie des Gebäudes, nämlich „seine Pro-
zeßhaftigkeit, die ewige Unfertigkeit des Produkts“, sieht ein an-
d e r e r, durchaus wohlwollender Kritiker in „urdeutscher Romantik“
w u r z e l n .1 4 Nicht untypisch für unser Land erscheint zumindest,
daß, nachdem mit demokratischem Anspruch erstmals die ge-
schlossene kreisrunde Sitzordnung durchgesetzt worden ist, die
Verfasserin der von der Bundestagsverwaltung herausgegebenen
Begleitbroschüre anmerkt: „Die Abgeordneten werden vom neuen
Plenarsaal lernen, unter Umständen auch gegen ihren Wi l l e n . “1 5
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Die Gleichsetzung von Demokratie und Horizontale, Transpa-
renz und schlichten Bauten ließe sich beliebig verlängern. Zwei
Beispiele seien noch herausgegriffen. Zum einen die auf die Aus-
stattung des Frankfurter Rektorats bezogene Äußerung Max
Horkheimers. „Diese Möbel sollten Einfachheit, Bescheidenheit
und Transparenz einer neuen demokratischen, für alle Bevölke-
rungsschichten geöffneten Universität demonstrieren.“16 Zum an-
deren ein Bericht über eine Diskussion zur Neugestaltung des
Zentrums von Berlin aus dem Jahre 1959. „Früher, in Klassen-
gesellschaften hätten die Dominanten, z. B. Kirch- und Schloßtür-
me, die Menschen gewissermaßen ideologisch in die Knie ge-
zwungen. Im Sozialismus aber habe sich der Mensch befreit, wes-
halb er selbst zum Maß aller Dinge geworden sei.“1 7 Hätte man
diese schon damals als extrem bezeichnete Maxime zur Ableh-
nung jedweder Dominante befolgt, „der gesellschaftliche Bau-
herr“ - so die DDR-Terminologie - hätte weder den Fernsehturm
noch das Hotel Stadt Berlin in Auftrag gegeben, noch zuvor die
S t a l i n a l l e e .

De gustibus non est disputandum, warum also soll ein Staats-
rechtslehrer sich in Stilfragen einmischen, zumal er weiß, daß
kein anderer politischer Begriff so universell und unverbindlich
eingesetzt wird wie der Begriff Demokratie.18 Juristen kann es
auch nicht verwundern, daß eine andere machtnahe Elite, die Ar-
chitekten, sich des Begriffs zum eigenen Nutzen bedient.
Es geht jedoch um mehr als Geschmacksfragen. Zu den dauer-
haftesten Mitteln der Selbstdarstellung des Staates zählen seine
Bauten.19 Man muß nicht so weit gehen wie Bruno Schindler, für
den Bauernhäuser keine Architektur sind, Architektur aber stets
„Darstellung und Legitimation der Macht“ ist.20

Legitimation und Darstellung bedarf keine Staatsform mehr als
die stets gefährdete, fragile, von breiter Zustimmung lebende De-
mokratie.21 Außer der Einsicht der Bürgerschaft in die Prinzipien
der Demokratie bedarf diese Herrschaftsform im besonderen
Maße der Zustimmung und Mitwirkung der gesellschaftlichen
Eliten. Trotz ihrer ehrwürdigen Tradition, bis hin zum Demokra-
tie-Verächter Platon, offenbaren die kurzschlüssigen Gleichun-
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gen von Demokratie, Horizontale, Durchsichtigkeit und Glas, ein
illusionäres, den Herrschaftscharakter von Demokratie eskamo-
tierendes und deshalb für den politischen Integrationsprozeß ge-
fährliches Demokratieverständnis. Platon hatte die radikalega-
litäre, repräsentationsfeindliche Demokratie Athens vor Augen,
in der die Hervorhebung des Kollektivs der bewußten Relativie-
rung der Person des jeweiligen Amtsinhabers in der Öffentlich-
keit gegenüberstand.22 Dieser Form der Demokratie mag der
Flachbau zugeordnet werden. Der repräsentativen Demokratie
des Grundgesetzes entspricht er ebensowenig wie das attische
Scherbengericht, das stattfand auf planer Fläche unter freiem
Himmel. Seine Urteile sind dadurch wahrlich nicht gerechter ge-
worden. 

Trotzdem findet sich die menschelnde und zugleich ideologisie-
rende Rhetorik bei Gerichtsgebäuden bis heute.23 In den reform-
freudigen 70er Jahren war die Forderung verbreitet, alle am Pro-
zeß Beteiligten auf gleicher Ebene, möglichst am runden Tisch,
zu plazieren, Juristen als Sozialhelfer, statt nach Rollen verteilt,
als Staatsanwalt, Rechtsanwalt und Richter. „Ein Gerichtshaus“
sollte „ein Haus des Rechts sein, in dem sich die Bediensteten und
Besucher wohlfühlen können“; so 1992 in der Neuen Juristischen
Wochenschrift zu lesen. Die Egalitätsverfechter übersehen, daß
die gescholtene Monumentalität der Justizpaläste mit ihren
großartigen Treppenhäusern, etwa in Moabit oder in der Litten-
straße, nicht einschüchtern, sondern in erster Linie die Unabhän-
gigkeit der im 19. Jahrhundert erreichten rechtsstaatlichen Ge-
richtsbarkeit repräsentieren sollte.24 Daß uns der zeitgebundene
Stil heute nicht immer zusagt, ist eine andere Frage, aber kein
grundsätzlicher Einwand. Damit sei nichts gegen ein modernes,
transparentes Gerichtsgebäude, wie das des Bundesverfassungs-
gerichts, gesagt, obwohl trotz der Glasarchitektur die Frage der
Herstellung von Öffentlichkeit durch Fernsehaufnahmen bei Ver-
kündungen lange Zeit ungelöst blieb, was angesichts der durch
Glasscheiben ausgesperrten Kameras geradezu absurd erschien.

Herbert Krüger hat einmal geschrieben: „Monarchen bauen Palä-
ste, Republiken Parlamentsgebäude, die sich sehen lassen kön-
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nen.“25  Das Deutsche Reich war weder eine Republik, noch hat-
te es eine parlamentarisch verantwortliche Regierung. Die Aus-
einandersetzung zwischen Wallot und Wilhelm II. um die Kup-
pel des Reichstagsgebäudes26 war mehr als eine Stilfrage. Es ging
um den Rang des Parlaments in einem gerade nicht parlamenta-
rischen Regierungssystem. Deshalb hatte Wilhelm II. trotz seines
fatalen Geschmacks, aber in Kenntnis architektonischer canones
und Würdeformen, in einem tieferen Sinne Recht. Der, wie kein
anderes Gebäude, die neuere deutsche Geschichte symbolisie-
rende Reichstag - Proklamation der „Deutschen Republik“ durch
Scheidemann im November 1918, Reichstagsbrand 1933, dessen
Instrumentalisierung durch die Nationalsozialisten, die 1945 vor
der ausgeglühten Kuppel wehende rote Fahne, das lange isolier-
te Leerstehen hart an der Mauer - dieser Reichstag birgt trotz sei-
nes rückwärts gewandten Stils und trotz der Zerstörung der ge-
lungenen, dem Parlamentarismus dienenden und ihn darstellen-
den Raumabfolge ein starkes Identifikations- und Integrations-
potential, ein unvergleichlich stärkeres als der transparente Beh-
nisch-Bau in Bonn.

Es ist ja nicht ohne Ironie, daß die Bonner Republik kurz vor ihrem
Ende das Gebäude zerstören ließ, das im kollektiven Gedächtnis
ihre Geschichte repräsentiert, den dunklen Plenarsaal mit der „fet-
ten Henne“. Es ist schwer zu beurteilen, ob primär im Gleichklang
zum Schicksal des Bonner Plenarsaals oder wirklich wegen As-
bestverseuchung auch der Palast der Republik niedergelegt werden
soll. Für unser Thema ist der Palast der Republik nur eingeschränkt
v e r w e n d b a r, nicht wegen seiner austauschbaren Kaufhausarchi-
t e k t u r.2 7 Die offenbar identitätsstiftende Kraft dieses öff e n t l i c h e n
Gebäudes beruht nicht auf dem dort praktizierten Scheinparla-
mentarismus, sondern auf der Erinnerung an das in seinen Räumen
sich entfaltende private kleine Glück. Aber warum sollte nicht der
Palast der Republik für eine großzügig bemessene Überg a n g s z e i t
saniert bestehen bleiben als Identifikationsobjekt eines Teils des
zusammenwachsenden Volkes. Später, wenn die gemeinsame neue
Identität dieser Hilfe nicht mehr bedarf, mag man daran gehen, an-
stelle des Palastes das stadtbauliche Herzstück der Hauptstadt, das
Stadtschloß, zumindest äußerlich wieder zu erstellen.
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Das Schleifen vorhandener Bauten als Abrechnung mit der Ver-
gangenheit ist keine exklusive Eigenschaft deutscher Politiker.
Bruno Taut, der wie kein anderer Architekt durch seine öffentli-
chen Bauten das Berlin der Weimarer Republik geprägt hat, pre-
digte nach dem Ersten Weltkrieg ebenso wie nach dem Zweiten
Scharoun hemmungslos den Abriß der „gebauten Gemeinheiten“.
Der Reichstag hat in erster Linie wegen Geldmangels die Wei-
marer Republik überstanden. Die lächerliche Denunziation des
Flachdachs als Kulturbolschewismus in der NS-Zeit sollte uns
ebenso Warnung sein wie die moralisierende Erziehung zum
„neuen Menschen“ durch eben diese „aufgeklärte Architektur“,
ganz zu schweigen von der Anbiederung der Bauhausleitung an
die neuen Machthaber28, von den nichtgebauten kosmischen Ka-
thedralen, aber auch den Lichtdomen Speers. Helmut Quaritsch hat
vor Jahren schon den tönenden Verbalismus, der bestimmte Bau-
stile als politische Konsequenz von Freiheit und richtiger Gesin-
nung suggerieren soll, bloßgestellt.2 9 Leider mit wenig Erfolg.

Demokratie hat die Kraft, wie andere Staatsformen auch, - Lenin
und Mao Tse-tung beispielsweise haben beide den Zaren- bzw.
Kaiserpalast nicht zerstört, sondern bezogen - Demokratie hat die
Kraft, öffentliche Bauten vergangener Epochen für ihre eigene
Selbstdarstellung zu adaptieren. Insoweit können wir von Frank-
reich lernen. Auch die neue Nutzung des Gebäudes des preußi-
schen Landtages ist ein gelungenes Beispiel für solche Adaption.
Als Vorbilder einer künftigen Staatsarchitektur preist Mathias
Schreiber30 einige der Museumsbauten, die in den 80er Jahren in
Süd- und Westdeutschland entstanden sind. Er hält es ebenso wie
Quaritsch und Isensee für keinen Zufall31, daß es ausländische Ar-
chitekten waren, die Gebäude entwarfen mit einem „kultischen,
auratischen Gestus, der den mündigen Bürger nicht entmündigt,
aber anhält, den Schritt zu verlangsamen und zu staunen“. Ich
meine, die von deutschen Architekten entworfenen neuen Parla-
mentsgebäude in Dresden und Düsseldorf können sich durchaus
mit den Museen messen. Einer, die Bejahung des Ernstfalles sug-
gerierenden Staatsarchitektur bedarf die Demokratie ebensowe-
nig wie eines Legitimationspostulats, das auf der Würde des Staa-
tes gründet. Die für die Demokratie existenznotwendige Integra-
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tion und Legitimation läßt sich statt durch ein in vergangenen Ver-
fassungsepochen wurzelndes Staatswürdekonzept beständiger
gründen auf die Glaubwürdigkeit von Politik.32

Noch eine Bemerkung zum Mediokritätsverdikt, das sich auf die
Angewiesenheit von Demokratie und Zustimmung stützt. Zuge-
spitzt hier der „mächtige Landesherr, der dank der künstlerischen
Potenz kongenialer Baumeister Zeugnisse der Baugeschichte
schafft“, dort der „anonyme öffentliche Bauherr der Massenge-
sellschaft“33, dessen Staatshochbauämter unter Anleitung des Fi-
nanzministers und kleinlicher Kontrolle des Rechnungshofes34

nicht mehr zustande bringen als Behältnisse für anonyme Admi-
nistratoren, „Rechnungshof-Architektur“35 eben. Ungeachtet des
sicher oft berechtigten Zorns über die Staatshochbauämter und
ungeachtet des schwankenden Urteils über Qualität von Bauwer-
ken - erinnert sei an die Wiederentdeckung der Stalinallee durch
Rossi, Johnson u.a.36 - sei festgestellt, daß gerade Deutschland das
Land ist, in dem das der Demokratie adäquate ökonomische Prin-
zip, der Wettbewerb, die Ausschreibung als Entdeckungsverfah-
ren, besonders entwickelt ist. Natürlich kann gestritten werden
über Ausschreibungstexte, über das rechte Verhältnis von Sach-
und Fachpreisrichtern, über das Verhältnis von Fachleuten und
Auftraggebern (= Politik und Verwaltung). 

Die Behauptung, Architekturwettbewerbe förderten nur Mittelmaß,
wird nicht glaubwürdiger, wenn sie verbunden wird mit der Forde-
rung, die Zahl der Fachpreisträger zu erhöhen.3 7 Wettbewerbe sind
das geeignetste, selbstverständlich Mißbrauch nicht ausschließen-
de Mittel, um Kartelle aufzubrechen, um neue Talente zu entdecken.
Als Beispiel sei der Hinweis auf zwei Bauten in Münster erlaubt:
das Theater - ein Paukenschlag in der Nachkriegsarchitektur - und
die neue Stadtbibliothek - beides von Newcomern entworfene Bau-
werke, denen die Fähigkeit nicht fehlt, den Stadtraum zu prägen.
Unabhängig von der Frage nach der Vertrauenswürdigkeit der Ex-
pertokratie ist festzustellen, daß die Verantwortung für die verbind-
liche Entscheidung bei den demokratisch gewählten Repräsentan-
ten liegt, die sich zwar Wahlen zu stellen haben, aber keinen We i-
sungen unterliegen. Gerade in der Rolle der Bauherrin können die
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Vorzüge der repräsentativen Demokratie gegenüber plebiszitären
Formen zutage treten. Repräsentative Demokratie ist eher in der La-
ge, den für Architektur notwendigen Gestaltungsspielraum zu
s c h a ffen. Damit sind wir auch wieder beim Dreiklang von Demo-
kratie, Eliten und Glaubwürdigkeit von Politik. Anders als von Bey-
m e3 8 sehe ich Demokratie wegen des ihr als Bauherrin angeblich ei-
genen „lauen“ Kompromisses nicht schon als terminologischen Wi-
derspruch, begrüße ich schon gar nicht, wie Stürmer, das angeblich
in Bonn sich offenbarende Unvermögen der Demokratie als Bau-
h e r r i n3 9. Repräsentative Demokratie ist eine Herrschaftsform, deren
Repräsentanten nach fachkundiger Beratung zur Entscheidung für
staunenswerte Bauwerke fähig sein können. Daß Bauwerke wie Ge-
setze auch Ausdruck des Zeitgeistes sind4 0, ist kein Einwand, son-
dern die Brücke zwischen Architektur und Politik. Am Rande: Ju-
risten und Architekten ist gemeinsam, daß sie nahe der Macht dem
jeweiligen Zeitgeist, der vorherrschenden Ideologie oft unkritisch
oder gar ohne Skrupel erliegen.

II.

Perspektivenwechsel: Statt der objektbezogenen Sicht auf das
einzelne Bauwerk soll im zweiten Teil die Umgebung des Bau-
werks, seine Auswirkungen auf Stadtgestalt, Bewohner und Nut-
zer angesprochen werden. Demokratie als Bauherrin in bauord-
nungsrechtlicher Sicht wird also erweitert um die bauplanungs-
rechtliche städtebaurechtliche Perspektive. Anders als Adolf
Arndt41 sehe ich darin den, zumindest in praxi, wichtigeren
Aspekt. Bezogen auf Berlin müßte ich auch erörtern

- die Hauptstadtabkommen des Bundes mit Berlin und Branden-
burg,

- die Sonderregelungen des § 247 BauGB für Berlin als Haupt-
stadt der Bundesrepublik Deutschland, also Rechtsfragen des
gemeinsamen Ausschusses Bund Berlin und Sonderrechte
der Ve r f a ss u n g s o rgane des Bundes bei der Planung der sie be-
h e r b e rg e n d e n Bauwerke, 
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- Rechtsfragen der Teilprivatisierung der Behörde Bundesbau-
v e rwaltung in die Bundesbauverwaltung Berlin GmbH im Ve r-
g l e i c h mit dem Projektmanagement privater Großinvestoren, 

- Rechtsfragen der Abstimmung Regionalplanung Brandenburg,
Flächennutzungsplan Berlin bis hin zur Notwendigkeit gemein-
samer Planungen auf lokaler Ebene und schließlich, nach innen
gerichtet, 

- Bauleitplanung in der Hauptstadt zwischen Senat und Bezir-
ken einschl. der unglücklichen Verteilung der Kompetenzen
für Planung und deren Umsetzung4 2 innerhalb von Senat und
Senatsverwaltung bis hin zur überfälligen Verwaltungsreform.

Keine Sorge, statt dessen nicht einmal „Stadtplanung in der De-
mokratie“43, sondern nur zwei bauwerksnahe Einzelfragen.

Die erste Frage betrifft den städtebaulichen Trendwechsel: Ar-
chitektur statt Städtebau, also die Absage an den Bau von Entla-
stungsstädten auf der grünen Wiese wie Marzahn und Gropius-
stadt, Hellersdorf und Märkisches Viertel; statt dessen, zum Teil
eindrucksvoll auf der IBA 1987 vorgeführt, Konzentration auf
Einzelvorhaben in vorgegebenen Stadtstrukturen, Rückbesin-
nung auf die alten Straßenfluchten, Beibehaltung der traditionel-
len Traufhöhe, der Straßen und Plätze ausformenden Blockbe-
bauung. Über die Richtigkeit dieser baurechtlichen Vorgaben be-
steht für Quartiere wie die Friedrich- und Dorotheen-Stadt weit-
gehend Konsens. Zunehmend in Frage gestellt wird jedoch die
Verallgemeinerung dieses Konzepts als „berlinische Architek-
tur“, als „steinernes Haus“, also Betonung von Massivität und So-
lidität. Fester Stein, statt Glas und Stahl. Die Kritiker werfen den
„Tektonikern in Berlin“ 44 vor, daß „Haus und Block zur Stopf-
wurst“ werden45. Auch hier geht es wieder um mehr als um Ge-
schmacksfragen. In einem Auslobungstext zur Bebauung des
Potsdamer Platzes heißt es: „Nach der Vorstellung der Senats-
verwaltung für Bau- und Wohnungswesen sollte sich die Archi-
tektur im Geist preußischer Aufklärung verhalten, den Berlin prä-
genden preußischen Klassizismus widerspiegeln.“ Am Rande:
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Wäre der letzte Halbsatz zutreffend, die Kommode müßte nie-
dergelegt werden. Auf einen solchen Ausschreibungstext paßt ei-
ne auf nordrhein-westfälische Zustände zielende Polemik: „In der
Berufung auf die Tradition der preußischen Beamten-Hierarchie
und die künstlerische Autorität eines Genies wie Schinkel, der der
preußischen Oberbaudirektion vor 150 Jahren vorgestanden hat,
sieht die staatliche Bauverwaltung heute die Rechtfertigung für
ihre autoritäre Handhabung des selbstgerechten öffentlichen Bau-
ens.“46 

In der Stadt, in der das preußische Oberverwaltungsgericht 47 an-
hand des Baurechts, insbesondere der drei gegen staatliche Ge-
schmacksdiktatur gerichteteten Kreuzberg-Urteile, ein liberales
Verwaltungsrecht entwickelt hat, in dieser Stadt ist die sprich-
wörtliche Geschmacksdiktatur der Oberbauräte auch dann un-
zulässig, wenn entsprechend der allgemeinen Hypertrophie der
Beförderungen aus dem Oberbaurat ein Senatsbaudirektor ge-
worden ist, der öffentlich straßenbegleitende Projekte innerhalb
der Traufhöhe zur Maxime für das bezirkliche Stadtplanungsamt
und die Genehmigungspraxis der Senatsbauverwaltung erklärt48

und nicht verhehlt, dies auch durchsetzen zu können. Sich als
Künstler definierende Star-Architekten, wie Peter Eisenmann,
sind auch unter Geltung der Kunstfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG
nicht befreit von den Normen des Ausnahme und Befreiungen so-
wie Planänderungen erlaubenden öffentlichen Baurechts. Ob
ihren solitären Entwürfen eine Chance gegeben wird, haben letzt-
lich die demokratischen Repräsentativorgane zu entscheiden. Die
Baubürokratie mißbraucht ihre Kompetenzen, wenn sie ausge-
rechnet in der Stadt, in der Scharoun, Mendelssohn und Poelzig
gebaut haben, im Vorhinein ganze Architekturrichtungen diskri-
miniert.49

Das Schlagwort von der spezifisch berlinischen Architektur zielt
nicht nur auf das Baugestaltungsrecht. Der Senatsbaudirektor
spricht vielmehr von der „Wiedergeburt der spezifisch berlini-
schen Architektur und Stadtstruktur“50. Mit dieser in Trauf- und
Firsthöhen, max. Parzellengrößen sich niederschlagenden Vorga-
be und der ausdrücklichen Absenkung des Städtebaurechts auf
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das Niveau der alten Fluchtlinienpläne wird die Steuerungskraft
des modernen Städtebaurechts und seine Verwirklichung durch
die demokratisch gewählten und verantwortlichen Repräsentati-
vorgane ausgeschaltet.

Nun zum zweiten, letzten Punkt. Manches spricht dafür, daß - ab-
gesehen von exzeptionellen Sonderfällen, wie den Bauten der
Verfassungsorgane des Bundes, der Spree-Insel, dem Alexander-
platz und vielleicht auch dem zu Recht allgemein positiv aufge-
nommenen Konzept der neuen Berliner Vorstädte - daß also von
diesen Sonderfällen abgesehen, die Abkehr von städtebaulichen
Großmaßnahmen alter Art dazu führen wird, die Rolle der im Im-
mobilienmarkt agierenden Investoren aufzuwerten. In der juristi-
schen Fachöffentlichkeit ist bisher nicht angemessen registriert
worden, daß das Baugesetzbuch durch das Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetz mit Wirkung zum 1. 5. 1993
grundlegend modernisiert worden ist. Was als beiläufige Routi-
nenovellierung daherzukommen scheint, bewirkt einen tiefgrei-
fenden Wandel der Handlungsformen der öffentlichen Verwal-
tung. Was die Systematik des Verwaltungsverfahrensgesetzes nur
vorspiegelt, nämlich die Gleichwertigkeit von Verwaltungsakt
und öffentlich-rechtlichem Vertrag, also von einseitig verbindli-
cher Anordnung und mehrseitig ausgehandeltem Rechtsgeschäft,
das verwirklicht nunmehr das Baurecht. § 6 BauGB-Maßnah-
menG stellt beispielhaft zusätzlich zum Erschließungsvertrag
vier weitere Typen städtebaulicher Verträge zur Verfügung, näm-
lich: Bauplanungsvertrag, Baureifmachungsvertrag, Baurealisie-
rungsvertrag und Folgelastenvertrag51. Darüber hinaus normiert
§ 7 nach einem Probelauf in den neuen Ländern einen neuen Ty-
pus der verdichteten Kooperation von Investoren und Gemeinde,
bei dem private Planung, öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen
Investor und Gemeinde, Satzungserlaß und privater Vollzug in-
einandergreifen. Angesichts leerer kommunaler Kassen öffnet
sich das Baurecht bewußt internationalen Developern, die im an-
gelsächsischen Bereich Erfahrungen sammeln konnten mit ent-
wickelten Kooperationsformen, die neue Formen kommunaler
Finanzierung wie planning gains und development levies einsch-
ließen. Die im Allgemeinen Verwaltungsrecht nur diskutierte
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Entwicklung der Dogmatik des kooperativen Verwaltungshan-
delns findet im Baurecht statt. Bei der Neudefinition des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland ist das der Schlüsselindustrie Bau-
wirtschaft komplementäre Recht als erstes umgestaltet worden.

Im Baurecht kennt man seit jeher Gefahren konsensualen Han-
delns, z. B. bei Dispensverträgen. Damit nicht Kooperation zur
Korruption verkommt, bedarf es zur Verbesserung repräsentativ-
demokratischer Kontroll- und Entscheidungsstrukturen besonde-
rer verwaltungsinterner und zusätzlicher nichtadministrativer
Formen bürgerschaftlicher Kontrolle. Wie könnte es anders sein,
bei jemandem, der vor 20 Jahren in Berlin-Dahlem über Partizi-
pation im Städtebaurecht habilitiert hat. Frühzeitige Bürgerbetei-
ligung ist nicht ab-, sondern auszubauen. Ebenso die Förderung
von Mischformen von Bürger- und Expertenbeteiligung, wie et-
wa das Stadtforum, solange es nicht zur Talk-Show degeneriert. 
Die Stärkung bürgerschaftlicher Kontrolle kann zugleich ver-
hindern, daß die partielle Privatisierung von Bauplanung und
baubegleitendem Verwaltungsmanagement zum Ende demo-
kratischer Stadtplanung führt, wie z. B. in Houston und Atlan-
ta. Die Bürgerinnen und Bürger von Leipzig und Dresden, also
diejenigen, die mehr als jeder in der alten Bundesrepublik zur
Wende beigetragen haben, zeigen gegenüber dem glücklicher-
weise einströmenden Investitionskapital - daß sie gewillt sind,
bei der Neugestaltung ihrer Städte ihre Beteiligungsrechte
w a h r z u n e h m e n5 2. Das gefällt verständlicherweise nicht jedem.
In Westberlin hat schließlich der Lernprozeß auch seine Zeit ge-
braucht. Die Erfahrungen sind spätestens jedoch seit der IBA
1987 überwiegend positiv. Ohne Auseinandersetzungen mit
dem Sachverstand und den Interessen der Eigentümer, Bewoh-
ner und Nutzer werden Konflikte nur hinausgeschoben, um
dann verschärft und mit höheren Kosten erneut auszubrechen.
Demokratisches Verfahren heißt auch, Konflikte rechtzeitig zu
e n t s c h e i d e n .

Zum Schluß, völlig ungeschützt, ein vielleicht utopischer
Wunsch: Wenn dereinst die Bundespräsidentin in dem in seiner
äußeren Form wiedererstellten Stadtschloß, das schon lange in
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Berlin residierende Diplomatische Korps empfängt, warum soll-
te dann nicht - in einem minderen Flügel natürlich - einer der
wichtigsten öffentlichen Nutzer der Mitte Berlins mit einziehen,
unsere Universität. 
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